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Lohnsteuerhilfeverein Abakus e.V. 
Friedrichstr. 14 
74564 Crailsheim 
 
 
 

E-Mail: info@lohnsteuerhilfe-abakus.de 
Telefon: 07951/25942 

Fax: 07951/25952 
 

Checkliste 
Notwendige Angaben und Unterlagen für Ihre Steuererklärung 
 
Bitte reichen Sie immer eine Kopie Ihres aktuell gültigen Personalausweises oder Ih-
res Reisepasses (Vorder- und Rückseite) ein. Bei Ehegatten immer beide. 
 
Persönliche Angaben 
 
   Steuerpflichtiger   Ehe-/bzw. Lebenspartner 
 
Name, Vorname ........................................  ........................................ 
 
Geburtsdatum  ........................................  ........................................ 
 
Beruf   ........................................  ........................................ 
 
Ident.-Nr.  ........................................  ........................................ 
 
Steuernummer  ........................................  ........................................ 
 
Kirche/Konfession …………………………….  ……………………………. 
 
Straße + Hausnummer .............................................................................. 
 
PLZ + Ort  .............................................................................. 
 
Telefonnummer  .............................................................................. 
 
E-Mailadresse: ………………………………………………………………………. 
 
 
Bankverbindung für Erstattung Steuerpflichtiger 
 
IBAN:   …………………………………….………………………………… 
 
BIC:   ………………………………………………………………………. 
 
 



 

 

 
Bankverbindung für Ehe-/bzw. Lebenspartner: 
 
IBAN:  
 …………………………………………………… 
 
BIC, falls Auslandskonto:……………………………… 
 
 
 
Familienstand: Unzutreffendes bitte streichen 
 

verheiratet?  seit wann ………………..….. 
 
verwitwet  wenn ja, seit wann ………………..….. 
 
geschieden  wenn ja, seit wann ………………..….. 
 
getrennt lebend wenn ja, seit wann ………………..….. 
 

Körperbehinderung festgestellt? Grad der Behinderung…………….. gültig seit:……… 
 

Bitte nachfolgend Angaben zum Kind/den Kindern machen wie folgt: 
 

Vorname und Nachname (falls abweichend): ______________________________ 
 

Geburtsdatum: ___________________Identifikationsnr.______________________ 
 
Zuständige Familienkasse, falls bekannt: __________________________________ 

 
Leibliches Kind? Falls nein: Name/Geburtsdatum/ Adresse des anderen leiblichen Elternteils:  

 
__________________________________________________________________ 

 
Über 18 Jahre und in Ausbildung? Falls ja: Art der Ausbildung 

 
 

__________________________________________________________________ 
 
Kosten für Kinderbetreuung? Falls ja: Bitte Kosten aufstellen und Belege beifügen 

 
 

__________________________________________________________________ 
 
Platz für weitere Kinder: 
  



 

 

 
 
 
   
       
       
 Unzutreffendes bitte streichen 
Finanzamt       
Letzter Steuerbescheid         Ja / Nein 
 

Lohn- und Gehaltsinformationen:  
Lohnsteuerbescheinigung 
Bitte reichen Sie alle Lohnsteuerbescheinigungen ein. Beschreiben Sie darüber hinaus kurz 
Ihre Tätigkeit, insbesondere wo Sie regelmäßig überwiegend für Ihren Arbeitgeber tätig 
werden (z.B. im Betrieb des Arbeitgebers oder beim Kunden vor Ort). Wurden Vergütungen 
für mehrere Jahre (z.B. Abfindungen) gezahlt? 

 
Arbeitslosengeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld usw. 
Wenn Sie sogenannte Lohnersatzleistungen erhalten haben, fügen Sie bitte die 
entsprechenden Bescheinigungen des Arbeitsamtes bzw. der Krankenkasse etc. bei. 

I. Werbungskosten 
 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte: 
 Adresse der ersten Tätigkeitsstätte 
 Einfache Kilometer-Entfernung zwischen Ihrer Wohnung und der ersten 
Tätigkeitsstätte (maßgeblich ist die verkehrsgünstigste Strecke) 
 Sofern Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, reichen Sie bitte die Fahrtkosten 
hierfür ein. 
 Anzahl der Arbeitstage (ohne Urlaubs- und Krankheitstage) 
 Sofern Sie einen Firmen-Pkw zur Verfügung gestellt bekommen, teilen Sie bitte 
mit, ob Sie an weniger als 15 Tagen im Monat Ihre erste Tätigkeitsstätte aufsuchen. In 
diesem Fall benötigen wir eine genaue Aufstellung der Tage, an denen Sie Ihre 
Tätigkeitsstätte aufgesucht haben sowie Ihre Gehaltsabrechnungen. 
 Ggf. Unfallkosten bei Unfall auf einer Fahrt zwischen Wohnung und 
Tätigkeitsstätte. 
 
Reisekosten / Einsatzwechseltätigkeit: 
 Übernachtungskosten 
 Spesenabrechnungen / Erstattungen durch Arbeitgeber 
 Aufstellung über dienstliche Fahrten, wenn länger als 8 Stunden von Betrieb oder 
Wohnung abwesend 

 
Arbeitszimmer: 
Fügen Sie in jedem Fall Unterlagen über beruflich genutzte Einrichtungsgegenstände bei, 
soweit diese neu angeschafft wurden oder zuvor privaten Zwecken dienten. 
Wenn Sie ein Arbeitszimmer nutzen und dieses Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet, reichen Sie bitte eine Skizze der Wohnung 
mit Angaben zur Gesamtwohnfläche und der Größe des Arbeitszimmers sowie Angaben zu 
den angefallenen Kosten (Miete, Nebenkosten, Erhaltungskosten usw. bei Eigentum ggf. 



 

 

Schuldzinsen, Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
der Wohnung.) ein.  Welchem Ehepartner gehört das 
Haus/die Wohnung, in dem das Arbeitszimmer genutzt 
wird? 

 
Doppelte Haushaltsführung: 
Wenn Sie am Ort Ihrer Arbeitsstätte eine zusätzliche Wohnung unterhalten, reichen Sie 
hierzu bitte folgende Angaben ein: 
 Adresse, Beginn der Wohnungsnutzung und ggf. angefallene Umzugskosten 
 Kosten für lfd. Unterhalt, wie Miete, Gas, Strom, Wasser usw. 
 Anzahl der Fahrten zu Ihrer Familienwohnung (Erstwohnung), 
Entfernungskilometer zwischen beiden Wohnungen    

 
Sonstige Werbungskosten: 
Folgende Ausgaben sollten Sie zusammengestellt und mit Beleg nachgewiesen einreichen, 
soweit sie im Zusammenhang mit Ihrem Beschäftigungsverhältnis stehen: 

 
 Arbeitskleidung 
 Büromaterial / Fachliteratur 
 Fortbildungskosten (sofern nicht vom Arbeitgeber getragen / erstattet) 
 Bewerbungskosten 
 Umzugskosten, wenn Umzug beruflich bedingt war 
 Berufshaftpflicht / Beiträge für Mitgliedschaften in Berufsverbänden oder 
Gewerkschaften 
 Aufwendungen für Computer, wenn Computer auch betrieblich genutzt 
 Mitarbeiterbewirtung (mit Angaben zu den bewirteten Personen) 
 
Platz für weitere Angaben, die Sie gerne klären möchten: 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

Vermietung und Verpachtung 

Allgemeines: 
Bitte reichen Sie für jedes Ihrer Objekte eine separate Aufstellung sowie die entsprechenden 
Belege ein. 
 
Im Fall der Neuanschaffung reichen Sie bitte folgende Unterlagen ein: 
 Notarieller Kaufvertrag, 
 Belege über Nebenkosten wie z.B. Grunderwerbsteuer, 
 Landesjustizkasse, 
 Notarkosten usw., 
 ggf. Darlehensvertrag über Finanzierung des Kaufpreises etc. 
 
Im Fall der Neuerrichtung reichen Sie bitte folgende Unterlagen ein: 
 Notarieller Kaufvertrag Grundstück, 
 gesamte Herstellungskosten inklusive aller Nebenkosten, 
 sonstige Nebenkosten, 
 ggf. Darlehensvertrag über Finanzierung des Grundstückes bzw. der 
Herstellungskosten 
 
Bei Änderungen oder Neumandaten sollten Sie auch folgende Unterlagen einreichen: 
Sofern ein Vermietungsobjekt teilweise eigengenutzt wird (z. B. Wohnung im 
Zweifamilienhaus), werden auch Angaben über die jeweiligen Wohn- und Nutzflächen 
benötigt. Bitte reichen Sie in diesem Fall einen Plan bzw. einen Grundriss des Objekts mit 
den betroffenen Wohnungen und Gesamtflächen ein. 

 
Bei der Vermietung oder unentgeltlichen Überlassung an Angehörige benötigen wir den 
 Mietvertrag, 
 Angaben zur Wohnungsgröße und 
 Angaben zur tatsächlich gezahlten Miete sowie 
 Angaben zur ortsüblichen Miete. 
 

II. Einnahmen: 
 Mieteinnahmen netto sowie vereinnahmte Umsatzsteuer bei 
umsatzsteuerpflichtiger Vermietung 
 Vereinnahmte Umlagen, erhaltene Nachzahlungen oder gezahlte Erstattungen 
 Garagenmieten sowie sonstige Einnahmen z.B. Zinsen aus Bausparguthaben in 
Zusammenhang mit einer Bausparfinanzierung 
 Pacht, Erbpacht 
 
 



 

 

III. Werbungskosten: 
 Finanzierungskosten, insbesondere 
Bescheinigung über gezahlte Schuldzinsen 
 Betriebskosten, wie z.B. Gas, Wasser, 
Strom, Grundsteuer, Kaminkehrer, Kanalgebühren etc. 
 Erhaltungsaufwendungen, wie z.B. Reparaturen 
 Kosten Hausverwalter/ allgemeine Verwaltungskosten / Gebäudeversicherungen / 
Kontogebühren 
 Nebenkostenabrechnung 
 Maklergebühren / Kosten Zeitungsanzeigen 
 Kosten für Inventar und Gartenanlagen 

 
 
6. Sonderausgaben 
Altersförderung         Ja / Nein 
Sogenannte „Riester-Rente“-Bescheinigung des Anbieters nach § 10a Abs. 5 EStG,  
ACHTUNG: Bitte immer Sozialversicherungsnummer angeben!!! 
Private Basisvorsorge         Ja / Nein 
(sogenannte Rürop-Rente) Bescheinigung über Beiträge 
Versicherungsbeiträge        Ja / Nein 
(z. B. Haftpflicht-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Risikoversicherungen,  
Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit und Berufsunfähigkeit, Lebens- und  
Rentenversicherungen. Abschluss vor dem 01.01.2005) 
Zusätzliche freiwillige Pflegeversicherung     Ja / Nein 
Spenden und Mitgliedsbeiträge       Ja / Nein 
Kirchensteuer          Ja / Nein 
Vorauszahlungen, Nachzahlungen, Erstattungen im Steuerjahr 
Steuerberatungskosten / Beitrag Lohnsteuerhilfeverein   Ja / Nein 
Ausbildungskosten, Erststudium       Ja / Nein 
Unterhaltsleistungen an geschiedenen oder dauernd getrennt  
lebenden Ehepartner        Ja / Nein 
Rentenzahlungen          Ja / Nein 
auf Grund eines Vertrages 
Dauernde Lasten         Ja / Nein 
wiederkehrende Leistungen d. auf vertraglichen Verpflichtungen beruhen 
 
7. Außergewöhnliche Belastungen   
Behinderung          Ja / Nein 
Behindertenausweis, Bescheinigung des Versorgungsamtes, Rentenbescheid über  
Unfallrente, auch ggf. für die Kinder Ja / Nein 
Krankheitskosten         Ja / Nein 
(z. B. Praxisgebühren, Medikamente, Arztkosten, Krankenhausaufenthalt, Kur,  
Zuzahlungen, Fahrtkosten, Erstattungen) 
Andere außergewöhnliche Belastungen      Ja / Nein 
(z. B. Scheidung und Folgekosten, Beerdigung, Pflegekosten, Wiederbeschaffung  
von Hausrat, Linderung von Aids, Besuch der Anonymen Alkoholiker,  
Pflegeheimunterbringung) 
 
 
 
 
 
 
 
      



 

 

Haushaltsnahe Beschäftigung: 
Wenn Ihnen Aufwendungen entstanden sind für die 
Beschäftigung einer Arbeitnehmerin bzw. eines Arbeit-
nehmers, die haushaltsnahe Tätigkeiten verrichten, 
reichen Sie bitte sowohl die Belege über Ihre Aufwen-
dungen als auch den Arbeitsvertrag ein. Haushalts-
nahe Tätigkeiten sind zum Beispiel die Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt, die Reini-
gung der Wohnung, die Gartenpflege und die Pflege, Versorgung und Betreuung von Kin-
dern, kranken, alten oder pflegebedürftigen Personen und Haustieren im eigenen Haushalt. 
Die Erteilung von Unterricht (z.B. Sprachunterricht) sowie sportliche und andere Freizeitbetä-
tigungen fallen nicht darunter. 
Unter Beschäftigung ist sowohl ein/-e Arbeitnehmer/-in in einem so genannten „Mini-Job“-
Verhältnis als auch ein reguläres Beschäftigungsverhältnis zu verstehen. 
(Achtung: Beschäftigungsverhältnisse zwischen nahen Angehörigen oder Partnern einer 
nicht ehelichen Lebens- und Wohngemeinschaft können regelmäßig nicht anerkannt wer-
den.) 
II. Haushaltsnahe Dienstleistungen: 
Hierunter fallen zunächst alle Aufwendungen, die auch im Rahmen einer haushaltsnahen 
Beschäftigung abgezogen werden können, wenn Sie anstatt von einer/einem von Ihnen be-
schäftigten Arbeitnehmer/-in durch ein selbstständiges Unternehmen erbracht werden. Ins-
besondere können hier folgende Aufwendungen in Betracht kommen: Reinigung der Woh-
nung (z.B. Tätigkeit eines selbständigen Fensterputzers), Pflege von Angehörigen (z.B. 
durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes), Winterdienst, Gartenarbeiten (z.B. durch 
Gärtnerei). Umzugsdienstleistungen gehören – abzüglich Erstattungen Dritter wie z.B. Arbeit-
geber – ebenfalls zu den haushaltsnahen Dienstleistungen. 
 
Ferner reichen Sie bitte auch die Rechnungen über handwerkliche Tätigkeiten für Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die in Ihrem  Haushalt erbracht wur-
den ein, sofern die Rechnung im Jahr der Veranlagung bezahlt wurde. Zu den handwerkli-
chen Tätigkeiten zählen u.a.: 
• Arbeiten an Innen- und Außenwänden, 
• Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen, o.ä., 
• Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen, 
• Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern (innen und außen), Wandschränken,Heizkörpern 
und -rohren, 
• Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen (z. B. Teppichboden, Parkett, Fliesen), 
• Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserin-
stallationen, Rauchmeldern und Feuerlöschern, 
• Modernisierung oder Austausch der Einbauküche, 
• Modernisierung des Badezimmers, 
• Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen (z.B. Wasch-
maschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, Personalcomputer), 
• Klavierstimmen, 
• Maßnahmen der Gartenneu, -aus- und -umgestaltung, 
• Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück, 
unabhängig davon, ob die Aufwendungen für die einzelne Maßnahme Erhaltungs- oder Her-
stellungsaufwand darstellen. Handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer Neubaumaß-
nahme sind insoweit nicht begünstigt. 
Auch Kontrollaufwendungen (z.B. Gebühr für den Schornsteinfeger oder für die Kontrolle von 
Blitzschutzanlagen) sind begünstigt. Das Gleiche gilt für handwerkliche Leistungen für Haus-
anschlüsse (z.B. Kabel für Strom oder Fernsehen), soweit die Aufwendungen die Zuleitun-
gen zum Haus oder zur Wohnung betreffen und nicht im Rahmen einer Neubaumaßnahme 
anfallen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Zuleitungen, die sich auf öffentlichen Grund-
stücken befinden, sind nicht begünstigt. 



 

 

Das beauftragte Unternehmen muss nicht in die Hand-
werksrolle eingetragen sein; es können auch Kleinun-
ternehmer im Sinne des § 19 Abs. 1 Umsatzsteuerge-
setz mit der Leistung beauftragt werden. 
Der Mieter einer Wohnung kann die Steuerermäßi-
gung nach § 35a EStG auch dann in Anspruch neh-
men, wenn die von ihm zu zahlenden Nebenkosten Beträge umfassen, die für ein haushalts-
nahes Beschäftigungsverhältnis, für haushaltsnahe Dienstleistungen oder für handwerkliche 
Tätigkeiten geschuldet werden. Sein Anteil an den vom Vermieter unbar gezahlten Aufwen-
dungen muss entweder aus der Jahresabrechnung hervorgehen oder durch eine Bescheini-
gung des Vermieters oder seines Verwalters nachgewiesen werden. 
Achten Sie deshalb bitte darauf, dass in der Nebenkostenabrechnung die entsprechenden 
Beträge getrennt ausgewiesen sind! 
 
Eine Inanspruchnahme der Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 1 oder Abs. 2 EStG ist 
ebenso möglich, wenn sich der eigenständige und abgeschlossene Haushalt in einem Heim 
befindet. Begünstigt sind die im Haushalt des Heimbewohners erbrachten, individuell abge-
rechneten Tätigkeiten und Dienstleistungen, wie Reinigung der Wohnung, Pflege- oder 
Handwerkerleistungen. 
 
Ebenso können diese Leistungen in einer Zweitwohnung begünstigt sein. 
 
Achtung: Zur Anerkennung der haushaltsnahen Dienstleistungen durch das Finanzamt sind 
unbedingt die Vorlage der Rechnung sowie der Nachweis der Zahlung auf das Konto des 
Unternehmers vorzulegen. Barzahlungen sind deshalb unbedingt zu vermeiden! Außerdem 
muss sich aus der Rechnung der jeweilige Anteil von Arbeitslohn und Material ergeben. Dies 
ist durch separaten Ausweis beider Positionen oder Ausweis einer Position möglich. Die 
nicht ausgewiesene Position muss sich dann rechnerisch einfach ermitteln lassen. 
 
Sowohl bei der haushaltsnahen Beschäftigung als auch bei der haushaltsnahen Dienstleis-
tungen sind nur der Lohnaufwand zzgl. der Fahrtkosten von der Einkommensteuer in be-
grenztem Umfang (510 € bis 4.000 €) abziehbar! 
 

 
 
 
 
 

Private Veräußerungsgeschäfte: 
Sollten Sie steuerlich relevante Veräußerungsgeschäfte für das Veranlagungsjahr getätigt 
haben, reichen Sie bitte alle damit in Zusammenhang stehenden Belege, insbesondere Un-
terlagen über die erzielten Einnahmen und die getätigten Ausgaben ein. Derzeit sind private 
Veräußerungsgeschäfte in folgenden Fällen relevant: 
 
Verkauf von Immobilien: 
Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die innerhalb der letzten zehn Jahre angeschafft 
worden sind. Gleiches gilt auch für Grundstücke und Immobilien, die innerhalb der letzten 
zehn Jahre unentgeltlich erworben (Erbe oder Schenkung) worden sind und bei denen Ihre 
Besitzzeit und die von dem Erblasser bzw. Schenker zusammen nicht mehr als zehn Jahre 
beträgt. Auch die Überführung aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen und Ver-
äußerung innerhalb von zehn Jahren löst den Tatbestand eines privaten Veräußerungsge-
schäftes aus, ebenso die Übertragung infolge der Vermögensauseinandersetzung bei 



 

 

Scheidung Ggf. ausgenommen von der Besteuerung 
sind in allen drei Fällen die Wohnungen, die vom Tag 
der Anschaffung oder Herstellung bis zum Tag der 
Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt wurden. Gleiches gilt für Wohnungen, 
die im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren ausschließlich zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. 
 
Anteile an Kapitalgesellschaften: 
Erwerb oder Verkauf von Anteile an in- oder ausländischen Kapitalgesellschaften (GmbH, 
Ltd. ...) 
 
Leerverkäufe: 
Verkauf von Wirtschaftsgütern, bei denen der Verkauf vor dem Erwerb erfolgte (z.B. Fremd-
währungen, Edelmetalle) 

 

II. Renteneinkünfte: 
Bei Neuerteilung fügen Sie bitte den Rentenbescheid bei. 
Ansonsten genügen die jeweiligen Rentenanpassungsmitteilungen des Veranlagungsjahres 
 

III. Sonstige Einkünfte: 
Hierunter sind folgende Einnahmen zu verstehen: 

 gelegentliche Einnahmen, z.B. aus Provisionen für Vermittlungen 
 empfangene Unterhaltszahlungen vom getrennt lebenden oder geschiedenen 
Ehepartner 
 Einkünfte aus der Vermietung von beweglichen Gegenständen (z.B. Containern) 
 sonstige wiederkehrende Bezüge 

   
Bitte weisen Sie diese Einnahmen und Ausgaben durch entsprechende Belege nach. 
 
 


